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1. Kapitel 

Entwicklung und Begriff  der Folgenbeseitigungslast 

A. Entwicklung der Folgenbeseitigungslast 

Der Begriff  der Folgenbeseitigungslast wurde von Weyreuther in seinem 
Gutachten für den 47. Deutschen Juristentag 1968 geprägt.1 Ausgangspunkt 
für die Entwicklung dieses Rechtsinstituts sind die Überlegungen Weyreuthers 
zum Folgenbeseitigungsanspruch im Dreipersonenverhältnis. Ergibt sich für 
den anspruchsverpflichteten  Träger öffentlicher  Gewalt die Notwendigkeit, im 
Zuge der Folgenbeseitigung in Rechte Dritter einzugreifen, so bietet nach Ein-
schätzung Weyreuthers der Folgenbeseitigungsanspruch selbst keine hinrei-
chende Eingriffsgrundlage. 2 Heranzuziehen seien vielmehr gesetzliche  Grund-
lagen, so z.B. die polizeiliche Generalklausel, die allerdings das Tätigwerden 
regelmäßig in das Ermessen der zuständigen Behörde stellen. Bei dieser Er-
messensentscheidung könne das rechtswidrige Vorverhalten der Verwaltung 
nicht unbeachtlich sein. Vielmehr treffe  die Verwaltung eine Folgenbesei-
tigungslast, die zu einer Ermessensbindung führe. Dabei hänge der Grad der 
Ermessensbindung von der Sachlage des Einzelfalles ab. Eine Ermessensre-
duzierung auf Null sei daher im Einzelfall möglich, keineswegs aber zwin-
gend.3 

Diesen Gedanken überträgt Weyreuther auf die Konstellation der rechts-
widrigen Versagung einer Vergünstigung bei anschließender Änderung der 
Sach- oder Rechtslage zu Lasten des Betroffenen.  Falle der ursprüngliche An-
spruch infolge der Änderung der Sach- oder Rechtslage weg, sei aber die Ge-
währung der Vergünstigung nunmehr in das Ermessen der Verwaltung ge-

1 Weyreuther,  Gutachten, S. 106 ff. 
2 Gutachten, S. 108; zu dieser Problematik s.u. S. 20 ff. 
3 Gutachten, S. 114. 
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stellt, so könne, da ein Folgenbeseitigungsanspruch nicht bestehe, dem Betrof-
fenen nur über die Folgenbeseitigungslast geholfen werden.4 

Ebenso komme es auf die Folgenbeseitigungslast dort an, wo es zwar nicht 
um die Änderung der S ach- oder Rechtslage gehe, das rechtswidrige Verwal-
tungshandeln aber zu Entscheidungen führe, bei denen die Folgen des Verwal-
tungsunrechts fortwirkten. 5 

Der Gedanke der Folgenbeseitigungslast wurde vom 4. Senat des BVerwG 
bereits in einem Beschluß vom 14.5.19686 herangezogen. Nach rechtswidriger 
Ablehnung einer Baugenehmigung und dem darauf folgenden Erlaß einer 
Veränderungssperre sei das in dem damaligen § 14 Abs. 2 BBauG eingeräum-
te Ermessen der Baubehörde durch die Folgenbeseitigungslast gebunden. Die-
ser Gedanke wurde vom BVerwG für eine vergleichbare baurechtliche Kon-
stellation in einem Urteil vom 20.8.19927 bestätigt. 

Weniger eindeutig ist demgegenüber die Rechtsprechung des BVerwG zur 
Folgenbeseitigungslast im Dreipersonenverhältnis. Das Gericht hat zwar in 
bezug auf den Erlaß einer Beseitigungsanordnung nach erfolgreicher  Anfech-
tung einer Baugenehmigung durch den Nachbarn im Sinne Weyreuthers ent-
schieden, daß Eingriffe  in Rechte Dritter nicht auf einen Folgenbeseitigungs-
anspruch gestützt werden können.8 Als Rechtsgrundlage für eine Besei-
tigungsanordnung kämen vielmehr nur die Vorschriften  des Landesbaurechts 
über die Beseitigung rechtswidriger baulicher Anlagen in Betracht. Das 
BVerwG geht nun bei der Frage des in diesen Vorschriften  eingeräumten Er-
messens nicht ausdrücklich auf die Folgenbeseitigungslast ein, sondern betont 
nur, daß „ggf. die Tatsache in Rechnung zu stellen (sei), daß der Nachbar...in 
einem Verwaltungsstreitverfahren  die Aufhebung der Baugenehmigung er-
reicht (habe)." 

4 Gutachten, S. 118. 
5 Gutachten, S. 123 ff. 
6 I V 56/65 -, Buchholz 406.11 § 14 BauGB Nr. 4; s. zu dieser Entscheidung unten 

S. 52. Wey  reuther,  seinerzeit Mitglied des vierten Senats, war an dieser Entscheidung 
nicht beteiligt. 

7 4 C 54/89 -, Buchholz 406.12 § 8 BauNVO Nr. 11; s. zu dieser Entscheidung un-
ten S. 52. 

8 BVerwG, Beschluß vom 8.7.1981 - 4 Β 90.81 -, Buchholz 406.19 Nachbarschutz 
Nr. 46. Dies ist in der Rechtsprechung heute unbestritten, s. die Nachweise in Fn. 62. 
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Ausdrücklich für eine Ermessensbindung durch die Folgenbeseitigungslast 
in Fallgestaltungen dieser Art sprechen sich aber der BGH9 und einige Ober-
verwaltungsgerichte aus10, während insbesondere der 7. Senat des OVG NW11 

den Gesichtspunkt der Folgenbeseitigungslast nicht für sachgerecht hält. Es 
sei mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, den aufgrund einer später aufgehobenen 
Genehmigung Bauenden schlechter zu behandeln als denjenigen, der von 
vornherein ohne Genehmigung gebaut habe.12 

In der Literatur hat die Folgenbeseitigungslast bislang keine besondere Be-
achtung erfahren.  Regelmäßig diskutiert wird sie allein im Zusammenhang 
mit der Frage eines Folgenbeseitigungsanspruchs bei Verwaltungsakten mit 
Doppelwirkung13, insbesondere bei der Entscheidung der Baubehörde über den 
Erlaß einer Beseiigungsanordnung nach erfolgreicher  Nachbarklage14 und der 
Exmittierung eines Obdachlosen nach Ablauf der Einweisungsfrist  bzw. nach 
erfolgreicher  Anfechtung der Einweisungsverfügung durch den Wohnungsin-
haber15. 

Gelegentlich wird die Folgenbeseitigungslast auch dort herangezogen, wo 
es um die Wiedergutmachung nach rechtswidrigem Vorenthalten einer Ver-
günstigung geht. Hier könne, da die Versagung einer begünstigenden Maß-
nahme keinen Folgenbeseitigungsanspruch begründe, das rechtswidrige Ver-

9 Urteil vom 13.7.1995 - ΠΙ ZR 160/94 -, DVB1. 1995, S. 1131 (1132), zu dieser 
Entscheidung s. unten S. 47. 

1 0 OVG Lüneburg, Urteil vom 27.3.1981 - 1 A 213/80 -, BauR 1982, S. 147 (Leit-
satz und S. 148); Urteil vom 16.5.1988 - 1 A 23/87 -, BauR 1989, S. 188 (189); OVG 
NW, Urteil vom 15.12.1972 - X I A 764/71 -, BRS 25 Nr. 194; der Sache nach auch 
OVG Bremen, Beschluß vom 12.2.1991 - 1 Β 78/90 -, BauR 1991, S. 324 (326); wohl 
auch BayVGH, Beschluß vom 30.8.1979 Nr. 14. Cs-817/79 -, BayVBl. 1980, S. 117 
(118), wobei nicht deutlich zwischen Folgenbeseitigungsanspruch und Folgenbeseiti-
gungslast differenziert  wird. 

11 Urteil vom 17.5.1983 - 7 A 330/81 -, NJW 1984, S. 883; zustimmend BayVGH, 
Urteil vom 12.11.1987 - Nr. 2 Β 86.01342 -, BRS 48 Nr. 174. 

1 2 Zu dieser Problematik s. unten S. 105. 
13 Schenke,  DVB1. 1990, S. 328 ff;  T.  Horn,  DÖV 1989, S. 976 (982 f.); Kraft, 

BayVBl. 1992, S. 456 (457 f.); T.  Schneider;  Folgenbeseitigung im Verwaltungsrecht, 
S. 150 ff.  (154 f.); Pietzlco,  Der materiell-rechtliche Folgenbeseitigungsanspruch, 
S. 511 ff.  (523 ff);  Ossenbühl,  StHR, S. 267 f. 

14 S. etwa Finkelnburg/Ortloff,  Öffentliches  Baurecht Bd. Π, S. 214 ff;  Schlichter, 
in: BK, BauGB, Vorb. §§ 29-38 Rdn. 87; Schrödter,  in: Schrödter, BauGB, § 31 
Rdn. 110 ff;  Grosse-Suchsdorf/Schmaltz/Wiechert,  Nds. BauO, § 72 Rdn. 55; Simon, 
BayBauO, Art. 82 Rdn. 7; Samighausen,  NJW 1993, S. 1623 (1627 f.). 

15 Lübbe, Wohnraumbeschaffimg  durch Zwangsmaßnahmen, S. 73 ff.  (81 f.); 
Drews /Wacke/Vogel/Martens,  Gefahrenabwehr,  S. 340; Bender,  StHR, 3. Aufl., 
Rdn. 465. 

2 Ivo 


